
In 10 Schritten zur Versorgungsauskunft - Kurzanleitung für die 
Bedienung des Versorgungsauskunftsprogramms auf der Internetseite  
der ZBV  
 
 
Vor dem Start des Auskunftsprogramms wird der Ausdruck dieser Anleitung empfohlen. 
 
 
1. Start der Berechnung 
 

 
 
Erläuterung 
 

• „Neu“ 
  eine neue/erstmalige Versorgungsauskunft soll erstellt werden 
 

• „Bearbeiten“ 
Eine in das Versorgungsauskunftsprogramm bereits eingegebene Berechnung 
soll bearbeitet werden. Hierfür benötigen Sie die vom System bei der vorherigen 
Berechnung erzeugte Identifikationsnummer (ID), die Sie sich anlässlich der 
vorherigen Berechnung notiert haben 
 

• „Hilfe“ 
Erläuterung mit der mit einer Versorgungsfestsetzung in Zusammenhang stehenden 
Fachbegriffe (z. B. Altersteilzeit, Altersgrenzen, usw.) 
 

• „Abbrechen“ 
Schließt bzw. beendet das Versorgungsauskunftsprogramm 
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2. Nach anklicken „Neu“ werden Sie aufgefordert Ihr Geburtsdatum einzugeben 
 

 
 
 
3. „Weiter“ anklicken; der nachfolgende Bildschirm wird eingeblendet; Bitte 
notieren Sie sich Ihre persönliche Identifikationsnummer (ID)! 
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4. „OK“ anklicken; der nachfolgende Bildschirm wird angezeigt 

 
Erläuterung 

• „Tätigkeit als“ 
Bitte Tätigkeit aus Auswahlfeld auswählen und 
 

• „Ruhestand wegen“ 
anklicken; „andere Gründe“ sind z. B. Erreichen der Antragsaltersgrenze (ab 
Vollendung des 63. Lebensjahres), der gesetzlichen Altersgrenze (Vollendung des 
65. Lebensjahres), einer besonderen Altersgrenze (z.B. Polizei, Justiz, Schuldienst) 
 

5. „Weiter“ anklicken; der nachfolgende Bildschirm wird eingeblendet 
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Voreingestellt schlägt das Programm das Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als 
letzten Arbeitstag vor. 
 
Bitte beachten: 
Das vorgeschlagene Datum kann überschrieben werden. Achten Sie jedoch darauf, dass 
die Eingabe stets am letzten Tag des entsprechenden Kalendermonats endet (im Juli also 
der 31.07., nicht aber der 30.07.), da sonst keine Versorgungsauskunftsberechnung 
erfolgt! 
 
6. „Weiter“ anklicken; der nachfolgende Bildschirm wird eingeblendet 
 

 
 
7. „Weiter“ anklicken; der nachfolgende Bildschirm wird angezeigt 
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Die Maske dient der Eingabe einer Dienstzeit (auch Beurlaubung ohne Dienstbezüge); 
bitte Beginn und Ende der Dienstzeit eingeben und aus dem Auswahlfeld „Tätigkeit“ die 
zutreffende Auswahl treffen; soweit es sich um eine „Beurlaubung/Teilzeit“ handelt, bitte 
anklicken und aus dem aufklappenden Auswahlfeld das Zutreffende auswählen. 
 
8. „Weiter“ anklicken; der nachfolgende Bildschirm wird angezeigt 

 
 
Mit „Weiter“ gelangt man wieder zur Eingabe einer Dienstzeit. 
 
9. Die unter Textziffer 6. und 7. beschriebenen Eingabeschritte wiederholen sich bis 
die letzte Dienstzeit mit dem letzten gewünschten Arbeitstag eingegeben wurde.  
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Bei Altersteilzeit ist zu unterscheiden nach der Altersteilzeit nach § 80 b Landesbeamten-
gesetz Rheinland-Pfalz (hier ist zunächst Teilzeit und dann die Auswahlmöglichkeit 
„Altersteilzeit“ zu markieren, weiterhin ist zu unterscheiden zwischen vorhergehender 
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung) und nach den Altersteilzeiten nach § 80 e und f 
Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz (in diesen Fällen bitte an Stelle Altersteilzeit bitte 
allgemeine Teilzeit markieren und den Umfang der Altersteilzeitbeschäftigung ent-
sprechend der Bezügemitteilung eingeben) – siehe auch die Erläuterungen unter „Hilfe“. 
 
10. Erst danach ist eine Berechnung möglich; folgender Bildschirm wird angezeigt: 
 

 
 
Der korrekte Ruhegehaltssatz wird angezeigt, wenn Sie den Button „Ergebnisblatt 
erstellen“ betätigen.  
 
Das Ergebnisblatt zeigt den für Beamte des Landes Rheinland-Pfalz maßgebenden 
Ruhegehaltssatz nach der 8. allgemeinen Bezügeerhöhung an, den Sie für Ihre weiteren 
Berechnungen verwenden können. Ein zusätzlich errechneter Minderungssatz ist auch für 
die Beamten des Landes Rheinland-Pfalz zutreffend. Das Ergebnisblatt kann auch 
ausgedruckt werden. 
 
Im Merkblatt zum Beamtenversorgungsgesetz [Vordrucknummer: ZBV12_VERS001] 
finden Sie Beispielberechnungen, mit deren Hilfe Sie unter Verwendung des ermittelten 
Ruhegehaltssatzes Ihr Ruhegehalt zum derzeitigen Stand berechnen können. Ein ggf. im 
Merkblatt noch berücksichtigter Anpassungsfaktor findet ab 01.04.2011 keine Anwendung. 
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